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Unsere Ziele

• Bewusstsein für das Thema wecken ohne Imagebilder

• Folgen mangelnde digitaler Barrierefreiheit aufdecken

• Die eigenen Rechte kennen und nutzen

• Digitale Barrierefreiheit von Anbietern konsequent einfordern

• Mitarbeit am offenen Leitfaden zur Barrierefreiheit

• Mehrwerte digitaler Barrierefreiheit aufzeigen, etwa 
Informationssysteme, Maschinenlesbarkeit, Informationssicherheit
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Leitgedanken digitaler Barrierefreiheit

1. In vielen Fällen ist nicht barrierefreies Design schlicht 
fehlerhaftes Design!

2. Mit digitaler Barrierefreiheit werden jeder Person,

• unabhängig von ihrer jeweiligen Auffassungsgabe,
• unabhängig von ihrer jeweiligen Methodik,

• unabhängig vom Gerät,

• unabhängig vom Betriebssystem,
• unabhängig von der Software

beim Zugriff auf dieselbe „Seite“ dieselben Inhalte angezeigt.
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Warnung vor Klischees:

Es geht nicht „nur“ um den 

einen Blinden oder den 

Rollstuhlfahrer!
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Bild: Reddit.com, u/st4bler



Blick in die Praxis

28.06.2019 | Digitale Barrierefreiheit | Nehlsen, Wiese    

Bildschirmauflösungen www.fau.de (2019, 1. Quartal)

WW

Bildschirmauflösungen www.fau.de (1.6. - 25.06.2019)



Blick in die Praxis
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Gerätetypen www.fau.de (1.6. - 25.06.2019)

WW



Letztes Jahr auf Twitter

Antwort: Als sonstige bauliche 
oder andere Anlagen etwa nach
§ 8 Abs. 5 BGG müsste
Barrierefreiheit geschaffen 
werden. 

Vielleicht Führungsplatten zum 
Schild und Blindenumschrift.
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EU-Richtlinie 2016/2102 …

… über den barrierefreien Zugang zu den Websites und mobilen 
Anwendungen öffentlicher Stellen

Zweck
• EU-weite Harmonisierung der Anforderungen zur Barrierefreiheit

• Einführung von effektiven Maßnahmen zur Durchsetzung 

• Stärkung der Rechte von Betroffenen 

• Reaktion auf bisher folgenlose Gesetze und Verordnungen

• Entfernung bisheriger Ausnahmen (öffentliche Stellen) 
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EU-Richtlinie 2016/2102
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Nicht-öffentliche Stellen gänzlich unbehelligt?

• Dienstleister im Rahmen öffentlicher Auftragsvergaben?

• E-Commerce-Anbieter in Österreich?

• EU-Richtlinie über die Barrierefreiheitsanforderungen für Produkte 
und Dienstleistungen
 Klar definierter Geltungsbereich (abschließende Aufzählung)

 Umfasst unter anderem den elektronischen Geschäftsverkehr

 Geltung etwa ab dem 28. Juni 2025

 Anforderungen in Anhang I und II (WCAG light und Lösungsbeispiele)

 Abhilfemaßnahmen nach Verstößen Pflicht („Kein, dann zahle ich halt“)
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BGG und BITV - Neu

• Was ist „überumgesetzt“, aber nicht neu?
• Barrierefreiheit für Intranet, Software, elektronisch unterstützte Verwaltungsabläufe

• Ausnahmen, wie in der Richtlinie (etwa Karten, Reproduktionen von Stücken aus 
Kulturerbesammlungen, Archive, Rundfunk, …)

• „Wer bin ich“ und Navigation in Gebärdensprache + Leichter Sprache

• Was ist (teilweise) neu?
• Verweis in europäische Normen. Aktuell: EN 301 549 V2.1.2  Web Content 

Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 statt des alten „BITV-Tests“

• Explizite Erwähnung von Apps

• Formales aus der Richtlinie

• Hinwirken auf Barrierefreiheit eigener Inhalte in Leistungen Dritter (z.B. Social Media)
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https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/301500_301599/301549/02.01.02_60/en_301549v020102p.pdf
https://www.w3.org/TR/WCAG21/


Wie sieht die Umsetzung aus?
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Ausgewählte 
Beispiele Sorry 









September 2019

Neue Webseiten bzw. 
Inhalte seit dem 
23. September 2018

September 2020

Webseiten bzw. Inhalte 
von vor dem 
23. September 2018

Juli 2021

Mobile Anwendungen

Umsetzungsfristen nach BGG
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Bayern zaubert aus dem 23. September den 30. September. 



Barrierefreiheitskonformitätserklärung

• Ähnlich einer Datenschutz- oder Finanzinformation

• Kontaktdaten

• Offenlegung des Standes der Barrierefreiheit
 Einschließlich der Gründe für die nicht barrierefreie Gestaltung

• Feedbackmechanismus

• Hinweis Schlichtungsverfahren (Bund) / Durchsetzungsverfahren (Länder)

• Für Bürodateiformate (PDF, docx, …) nicht separat erforderlich!

Musterformular als Generator zur Orientierung (nach BayBITV)

Muster aus dem Durchführungsbeschluss
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https://www.rz.uni-wuerzburg.de/dienste/it-recht/bfke
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018D1523&qid=1554825052727&from=EN


Feedbackmechanismus
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• Eingebettet in bzw. verlinkt aus der Erklärung zur Barrierefreiheit

• Barrierefreiheit des Feedbackmechanismus

• Einfaches Formular ausreichend

 Klären, welche Personen intern für die Beantwortung zuständig ist.

• Kein offenes Forum mit Diskussion erforderlich!

• Wünscht sich eine Datenschutzinformation

• Maximale Bearbeitungsfrist  1 Monat nach BGG (6 Wochen z.B. in Bayern)

Tipp: Eindeutige URLs und Sprungmarken zur Meldungserleichterungen

JN



Alles! Außer, wenn es im Einzelfall eine unverhältnismäßige Belastung ist.

Nicht als Belastung zählt mangelnde Priorität, Zeit oder Unkenntnis!

Anhaltspunkte zur Umsetzungsgeschwindigkeit und Umsetzungspflicht:

• Größe, Ressourcen und Art der betreffenden öffentlichen Stelle

• Die Umsetzungskosten im Vergleich zu den mit einer Umsetzung erzielbaren 
Vorteilen

• Nutzungshäufigkeit der Webseiten und mobilen Anwendungen durch Menschen mit 
Behinderungen

• Technisch Unmögliches wird nicht verlangt; etwa bei Karten oder für digitalisierte 
Kulturgüter

Wie viel muss die öffentliche Stelle leisten?
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(Nicht-)Umsetzungsbeispiele
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Ausrede

Technische Unmöglichkeit

Kein Geld vorhanden

Unwirtschaftliche 
Umsetzung

Keine betroffenen Nutzer

Anwendungsfall

Bestehende Lösung

Fehlende Haushaltsmittel

Kleinstprojekte

Software, Intranet

Rückausnahme

Neubeschaffung

Kostenfreie Lösungen

Überwiegen mittelbarer 
Vorteile

-

JN
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Aus der Praxis



• Barrierefreie Webauftritte erfordern von Autoren:

• Sorgfältiges Schreiben und logische Strukturierung von Inhalten.

• Vergleichbare bekannte und etablierte Anforderungen wie bei wissenschaftlichen 

Publikationen: 

• Texte in Kapiteln mit hierarchisch aufgebauten Überschriften gliedern, 

• Fremdworte beim ersten Nutzen erklären, 

• Inhaltstragene Bilder oder Grafiken im Text erklären, 

• Referenzen angeben.

• Strikte Trennung von Inhalt und Optik. 

• Auch bei Publikationen bei Wissenschaftsverlagen hat der Autor kein Einfluss auf die Optik!

Blick in die Praxis
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• Barrierefreie Webauftritte erfordern technisch:

• Standardgerechte Nutzung von HTML, CSS, JavaScript.

• Berücksichtigung und Planung bereits in der Konzeptionsphase von 

Webangeboten, Apps und Anwendungen. 

• Nachträgliche Trennung von Inhalten, Ausgabelogik und Optik ist aufwendig und teuer.

• Ein CMS mit rollenbasiertes Rechtemanagement ist hilfreich

Blick in die Praxis
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• Barrierefreie Webauftritte und Dokumente

• befreien Autoren von Entscheidungen (und rumtüftelei) darüber, wie etwas auf 

verschiedenen Devices aussehen sollte,

• sind über einen längeren Zeitraum günstiger im Betrieb,

• unterstützen per se bereits Mobile First,

• unterstützen Suchmaschinen-Optimierung und werden besser gefunden,

• überleben einen Design-Relaunch (!) und sind daher nachhaltig 

• und sind technisch kein Problem mehr und „State of the Art“ 

• Metadaten in den Dokumenten fördern die Weiternutzung

Blick in die Praxis
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• Ursachen für Barrieren liegen oft in:

• Fehlendem Problembewusstsein  

• (Gefühlte) Überforderung von Autoren, Vorgabe anderer Prioritäten

• Probleme im Zusammenspiel mit Agenturen

• Ungeeignete Auswahl von Agenturen

• Keine oder nur mangelhafte Fachkontrolle der Arbeitsergebnisse von beauftragten 

Agenturen

• Unbehagen, Gewährleistung von Agenturen für mangelhafte Arbeitsergebnisse 

einzufordern. 

• Nachhaltige Betreuung und Weiterentwicklung nicht Teil des Auftrags

Blick in die Praxis
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• Wieso sind mobile Devices, Smartwatches und digitale Assistenten 

relevant?  Zur Erinnerung:

Jedem werden,

• unabhängig von der jeweiligen Auffassungsgabe,

• unabhängig von der jeweiligen Methodik,

• unabhängig vom Gerät,

• unabhängig vom Betriebssystem,

• unabhängig von der Software

beim Zugriff auf dieselbe Seite dieselben Inhalte angezeigt.

Was bedeutet Digitale Barrierefreiheit?
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• Keine Bußgelder, keine Strafen für Einzelne, aber Abmahnung und 

Disziplinarverfahren denkbar

• Art. 3 Abs. 3 GG könnte für Betroffene als Leistungsanspruch nutzbar sein

• Verwaltungsverfahren weisen Fehler auf (die heilbar sind)

• Gesetze oder laufenden Fristen verfehlen ihre Wirkung 

• Öffentliche Bloßstellung in Berichten und Berichterstattung

• Klagen von legitimierten Verbänden auf Umsetzung

• Umsetzungsfristen und Pflichten für einzelne Stellen im Rahmen der Überwachung 

der Richtlinie sowie Vertragsverletzungsverfahren durch die EU-Kommission

Was droht bei Nichtumsetzung?
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Beispiel für ein Vorbild: 
Stiftung Datenschutz
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 Webseite weitgehend barrierefrei 

 PDF-Versionen von Pressemitteilungen u.ä.

sind nur ein zusätzliches Exportformat für 

vorhandene Webseiten

 Vorteile:

 Bessere SEO

 Verlinkung/Referenzierung der Einzelbeiträge 

möglich

 PDF kann quasi wie bisher genutzt und erstellt 

werden. 

https://stiftungdatenschutz.org/

WW
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Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit! Fragen?



Don‘t shot the
messenger

Bild: Film „Great Train Robbery" (1903)“, Gemeinfrei



Wo liegt die Umsetzung konkret?

• Zentral 
• Bereitstellung unterstützender Software (u.a. Adobe Professional, Office 

2019 / Office 365)

• Barrierefreiheit als „Pflichtkriterium“ bei Beschaffungen

• Technik für den Webauftritt und zentraler Plattformen

• Beratung, Informationsmaterialien und Schulungen

• Dezentral  Sauberes Formatieren, Erstprüfung
• Formulare, Lehr- und Veranstaltungsmaterialien

• Webredaktion 
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Leitfäden

• Leitfaden Barrierefreiheit
Gemeinschaftsprojekt von u.a. Herrn Wiese (FAU) und mir aus 2018
• Freie Lizenz, vielfältig verarbeitbar
• Für die Umsetzer und Wissbegierige
• Rechtsteil (BayBGG, BayBITV) noch nicht vollständig aktualisiert

• Inklusion im World Wide Web
Eine Hilfestellung zur barrierefreien Gestaltung von Internetseite
vom Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst 
aus 2016

• BARRIEREFREIE SOFTWARE V1.0 – Handlungsleitfaden für IT-Verantwortliche
Bay. Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat aus 2018
• Für Personen, die entscheiden und beschaffen
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https://github.com/RZ-BY/Leitfaden-Barrierefreiheit
http://www.studieren-in-bayern.de/fileadmin/user_upload/pdf/Intern/Broschuere_Inklusion_WWW_barr.pdf
https://www.stmflh.bayern.de/digitalisierung/barrierefrei/BarrierefreieSoftware.pdf


Anleitungen und Informationsmaterialien

• Barrierefreiheit mit Microsoft Office

• https://support.office.com/de-de/article/videoschulung-zum-thema-
barrierefreiheit-71572a1d-5656-4e01-8fce-53e35c3caaf4

• https://support.office.com/de-de/article/verwenden-der-
barrierefreiheitspr%C3%BCfung-zum-suchen-von-barrierefreiheitsproblemen-
a16f6de0-2f39-4a2b-8bd8-5ad801426c7f

• Acrobat Pro

• https://helpx.adobe.com/de/acrobat/using/create-verify-pdf-accessibility.html

• Webseiten und Software

• Accessibility Insights: https://accessibilityinsights.io/
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https://support.office.com/de-de/article/videoschulung-zum-thema-barrierefreiheit-71572a1d-5656-4e01-8fce-53e35c3caaf4
https://support.office.com/de-de/article/verwenden-der-barrierefreiheitspr%C3%BCfung-zum-suchen-von-barrierefreiheitsproblemen-a16f6de0-2f39-4a2b-8bd8-5ad801426c7f
https://helpx.adobe.com/de/acrobat/using/create-verify-pdf-accessibility.html
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Praktische und technische Unmöglichkeit

 Alt-Dokumente im Archiv vor dem 23. September 2018

 Archivwebseiten vor dem 23. September 2019

 Intranet-Inhalte vor dem 23. September 2019

 Aufgezeichnete Videos bis vor dem 23. September 2020

 Livestreams

 Karten bei barrierefreier Inhaltsvermittlung (Anfahrtsbeschreibung)

 Fremdinhalte Dritter (Etwa Antworten in sozialen Netzwerken)

Digitale Reproduktionen von Kulturgütern
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Leitfaden Digitale 
Barrierefreiheit

Bessere 
Benutzerfreundlichkeit, 
Suchmaschinenoptimierung 
und Inklusion: Einfach für alle!



Leitfaden Digitale Barrierefreiheit

• Umsetzung

• Inhaltliche Grundlagen sind 

• die EU-Richtlinie 2016/2102

• die WCAG 2.1

• Weitere gesetzlich relevante Vorschriften

• Anwenderbezug
Der Leitfaden orientiert sich an die Bedürfnisse der Zielgruppen:

• Autoren und Redakteure 

• Webentwickler und Webdesigner

• CIOs, Entscheider, rechtlich verantwortliche Betreiber  

• Autoren von Satzungen, Prüfungsordnungen und anderen Dokumenten mit rechtlicher 
Bedeutung
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• Je Zielgruppe wird eine eigene Quelldateien gepflegt

• Ggf. Mit eigenen Ergänzungen und „Cheat Sheets“

• Mit Verlinkung der relevanten Richtlinien

• Mit Angabe von Online-Literatur zur Vertiefung 

• Quelldateien liegen im Markdown vor

• Exportformate sind derzeit: Word Doc, PDF, ePUB und HTML

• Die Verwaltung erfolgt über ein öffentliches GitHub Repository:

• https://github.com/RZ-BY/Leitfaden-Barrierefreiheit/

• Bereitstellung unter einer Creative Commons Lizenz: Namensnennung - Nicht-kommerziell -

Weitergabe unter gleichen Bedingungen: CC BY-NC-SA

Leitfaden Digitale Barrierefreiheit
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https://github.com/RZ-BY/Leitfaden-Barrierefreiheit/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


Weitere Hinweise

Lizenz

Nehlsen / Wiese – Digitale 

Barrierefreiheit Dieses Werk ohne 

Zitate, Icons, geschützte Marken und 

unwesentlichem Beiwerk ist lizenziert 

unter einer Creative Commons 

Namensnennung - Weitergabe unter 

gleichen Bedingungen 4.0 

International Lizenz

Kontakt

Johannes Nehlsen

Tel.: 0931/31-84217

johannes.nehlsen@uni-wuerzburg.de

@jonehlsen

Wolfgang Wiese

Tel.: 09131/85-28326

wolfgang.wiese@fau.de

@xwolf
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